
 

Neuerungen ab 2018 – Korrekte Buchführung 
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 Abgabefrist Umsatzsteuer 
 Grenzen für Kleinbetragsrechnungen 
 Vorsteuerabzug bei unvollständigen Rechnungen 
 Kassenführung 
 Umsatzsteuer bei Grundstücksvermietung 
 Anzahlung und Vorsteuerabzug 
 Geplante Änderungen Umsatzsteuer 

 

 

Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff 
(GoBD) 
 
Für Geschäftsjahre (Veranlagungszeiträume), die nach dem 31.12.2014 beginnen, sind die neuen 
GoBD zu beachten. 
 
Allgemeine Anforderungen 
Nach den GoBD muss die elektronische Buchführung 

 nachvollziehbar, 
 nachprüfbar, 
 zutreffend, 
 klar, 
 zeitnah, 
 fortlaufend und 
 unveränderbar (revisionssicher) sein. 

 
Jeder Geschäftsvorfall muss lückenlos dokumentiert sein. Die Unveränderbarkeit kann sowohl 

 hardwaremäßig (z. B. unveränderbare und fälschungssichere Datenträger) 
 softwaremäßig (z. B. Sicherungen, Festschreibung) 
 organisatorisch (z. B. Zugriffsberechtigungen) erfolgen. 

 
Verfahrensdokumentation 
In einer Verfahrensdokumentation sind alle Prozesse der Abwicklung der elektronischen Buchführung 
darzustellen, angefangen vom Eingang der Belege bis zur Verbuchung und Aufbewahrung. Eine den 
GoBD konforme Dokumentation muss u. a. eine allgemeine Beschreibung sowie eine System- und 
Betriebsdokumentation umfassen. Der Deutsche Steuerberaterverband e.V. hat hierzu eine 
Musterverfahrensdokumentation vorgelegt. Die Verfahrensdokumentation muss übersichtlich 
gegliedert sein, wonach Inhalt, Aufbau, Ablauf und Ergebnisse des DV-Verfahrens vollständig und 
schlüssig ersichtlich sind. Sie beschreibt abhängig vom Einzelfall den organisatorisch und technisch 
gewollten Prozess. Sie besteht regelmäßig aus einer allgemeinen Beschreibung, 
Anwendungsdokumentation, technischen Systemdokumentation und Betriebsdokumentation. Soweit 
eine fehlende oder ungenügende Verfahrensdokumentation die Nachvollziehbarkeit und 
Nachprüfbarkeit nicht beeinträchtigt, liegt kein formeller Mangel mit sachlichem Gewicht vor, der zum 
Verwerfen der Buchführung führen kann. 
 



 

Pflichtangaben in Buchungsbelegen 
Sorgfältig sind die neuen Pflichtangaben auf jedem Buchungsbeleg zu beachten.  

 Eindeutige Belegnummer 
 Angaben über Belegaussteller und -empfänger 
 Angaben über den Betrag bzw. Mengen- oder Wertangaben, aus denen sich der zu buchende 

Betrag ergibt. Außerdem wird eine hinreichende Erläuterung des Geschäftsvorfalls verlangt. 
Es sind ein Belegdatum sowie der verantwortliche Aussteller zu nennen (z. B. der Bediener 
der Kasse). Die Aufzählung ist nicht abschließend. 

 
Internes Kontrollsystem 
Ein internes Kontrollsystem ist einzurichten und zu dokumentieren. Dies umfasst: Zugangs- und 
Zugriffsberechtigung, Funktionstrennungen, Erfassungskontrollen, Abstimmungskontrollen bei 
Dateneingabe, Verarbeitungskontrollen, Datensicherung und Sicherung vor Verfälschung sowie 
Gewährleistung der Unveränderbarkeit der Aufzeichnungen und Protokollierung von Daten. 
 
Unveränderbarkeit der Daten und Datensicherheit 
Das Gebot bedeutet, dass Sie Ihre Buchungsdaten nicht in der Form abändern dürfen, dass die 
ursprünglichen Aufzeichnungen nicht mehr feststellbar sind. Eine Buchführung mit nicht ausreichend 
geschützten Daten wird formell als nicht ordnungsgemäß angesehen. Es muss Revisionssicherheit 
gegeben sein, das heißt, auf die Ursprungsdatei muss zurückgegriffen werden können. 
 
Elektronische Aufbewahrung 
Die GoBD fassen den Umfang der Aufbewahrungspflichtigen – unter Bezugnahme auf die 
einschlägige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs – sehr weit. Aufzubewahren sind danach alle 
Unterlagen, die zum Verständnis und der Überprüfung der für die Besteuerung grundsätzlich 
vorgeschriebenen Aufzeichnungen im Einzelfall von Bedeutung sind.  
Eingehende elektronische Handels- oder Geschäftsbriefe und Buchungsbelege sind in dem Format 
aufzubewahren, in dem sie empfangen wurden (z. B. Rechnungen oder Kontoauszüge im PDF- oder 
Bildformat). Ein Ausdruck der Dokumente zur reinen Papierverwahrung in einem Ablageordner 
verstößt demnach grundsätzlich gegen die GoBD!  
 
Einscannen von Unterlagen 
Einen gesonderten Abschnitt enthalten die GoBD bezüglich des Einscannens der in Papierform 
erhaltenen Buchführungsunterlagen. Auch hierzu ist eine Verfahrensdokumentation zum ersetzenden 
Scannen zu erstellen. Der Deutsche Steuerberaterverband e.V. hat hierzu ebenfalls ein Muster 
erstellt. 
 
Revisionssichere Archivierung 
Die Ablage von Daten und elektronischen Dokumenten in einem Dateisystem erfüllt die 
Anforderungen der Unveränderbarkeit regelmäßig nicht, soweit nicht zusätzliche Maßnahmen 
ergriffen werden, die eine Unveränderbarkeit gewährleisten. Derzeit sind keine technischen Lösungen 
bekannt, die diese Voraussetzungen auf Dateisystemebene erfüllen können. Insoweit ist zwingend der 
Einsatz eines Dokumenten-Management-Systems/Enterprise-Content-Management (DMS/ECM) 
erforderlich. 
 
Aber bei Kleinstunternehmen, die 

 keine elektronischen Ausgangsrechnungen erstellen, 
 nur in geringem Umfang elektronische Eingangsrechnungen erhalten, da sie sich dem 

Empfang nicht entziehen können (z. B. Rechnungen Telefonanbieter), 
 auch nicht explizit oder konkludent dem Empfang elektronischer Rechnungen zugestimmt 

haben, kann auf den Einsatz eines Aufbewahrungs- bzw. Archivsystems mit der Möglichkeit 
des Nachweises der Unveränderbarkeit/Nachvollziehbarkeit von Änderungen noch verzichtet 
werden. 
 

 



 

Gleichwohl müssen diese Unternehmen dann ergänzende Maßnahmen treffen und dokumentieren, 
um die Beweiskraft der Dokumente zu erhalten, wie z. B. 

 regelmäßige Sicherungen (Backup) der Daten, 
 Zugriffsschutz für Rechner bzw. auf die Ablageorte, 
 Verwendung von Schreibschutzmaßnahmen (Speichermedien CD, DVD etc.), 

 
Es handelt sich um eine absolute Ausnahmeregelung. Keine Anwendung in Branchen, in denen der 
elektronische Rechnungsaustausch üblich ist, z. B. Zulieferer Automobilbranche. 
(Quelle: Finanzverwaltung Rheinland-Pfalz, Klimagespräch Finanzamt Neuwied 11/2017) 
 

 

§ 241a HGB Befreiung von der Pflicht zur Buchführung und Erstellung eines 
Inventars Wegfall der EUR 17.500,00-Grenze ab dem Veranlagungszeitraum 
2017 (Anlage EÜR) 

Durch das zum 01.01.2016 in Kraft getretene Bürokratieentlastungsgesetz wurden die Schwellenwerte 
des § 241a Satz 1 HGB um jeweils 20 % angehoben. Die neuen Schwellenwerte betragen EUR 
600.000,00 für die Umsatzerlöse und EUR 60.000,00 für den Jahresüberschuss. Für die Bestimmung 
der Umsatzerlöse ist auf die Neudefinition der Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB abzustellen. In 
diesem Zusammenhang wurde auch § 141 Abs. 1 Satz 1 AO geändert, so dass im Einklang mit dem 
HGB auch die relevanten Schwellenwerte zur steuerlichen Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht 
angehoben wurden. 

Pressemitteilung des BMF vom 30.03.2017: „Ab dem Veranlagungszeitraum 2017 sind grundsätzlich 
alle Steuerpflichtigen, die ihren Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung ermitteln, zur 
Übermittlung der standardisierten Anlage EÜR nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch 
Datenfernübertragung verpflichtet.“ Dies bedeutet den Wegfall der EUR 17.500,00-Grenze ab 
Veranlagungszeitraum 2017 (Anlage EÜR). Formlose Gewinnermittlungen werden nicht mehr 
akzeptiert (z. B. auch bei Gewinnermittlungen zu nachträglichen Betriebseinnahmen/ 
Betriebsausgaben, verpachteten Betrieben usw.). Aufgrund des neuen § 7g EStG (02.11.2015) ist wie 
bei der Bilanz zu verfahren: Abrechnungsbeträge, Hinzurechnungen und auch Rückgängigmachungen 
von Investitionsabzugsbeträgen sind elektronisch mittels Anlage EÜR zu übermitteln. 

 
Abgabefrist Umsatzsteuer 
 
Die Umsatzsteuererklärung für den Veranlagungszeitraum 2017 ist wie gewohnt bis zum 31.05.2018 

bzw. bei steuerlicher Beratung bis zum 31.12.2018 beim Finanzamt einzureichen. 

Für die Umsatzsteuererklärung 2018 endet die Frist zur Abgabe der Steuererklärung am 
31.07.2019. Wenn der Steuerpflichtige steuerlich beraten wird, verlängert sich die Frist auf den 
29.02.2020 (§ 149 Abs. 3 AO). 

Das Finanzamt ist jedoch dazu berechtigt, Steuererklärungen bevorzugt vorab anzufordern. 

 

Anhebung der Grenzen für Kleinbetragsrechnungen 
 

Seit dem 01.01.2017 gilt die neue Grenze für sog. Kleinbetragsrechnungen. Diese wurde von EUR 
150,00 auf EUR 250,00 angehoben (§ 33 UStDV). 



 

Rechnungen bis EUR 250,00 brutto müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 

 den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers 
 das Ausstellungsdatum 
 die Menge und die Art der gelieferten Gegenstände oder den Umfang und die Art der 

sonstigen Leistung 
 das Entgelt und den darauf entfallenden Steuerbetrag für die Lieferung oder sonstige 

Leistung in einer Summe 
 den anzuwendenden Steuersatz oder im Fall einer Steuerbefreiung einen Hinweis darauf, 

dass für die Lieferung oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt 
 

Vorsteuerabzug auch ohne vollständige Rechnung? 
 

Unternehmer, die zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, können die gezahlte Umsatzsteuer auf ihre 
Eingangsumsätze als Vorsteuer geltend machen. Voraussetzung hierfür ist das Vorliegen einer 
Rechnung, die alle erforderlichen Angaben enthält (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 UStG). Doch was ist, 
wenn in der vorliegenden Rechnung Angaben fehlen oder fehlerhaft sind? 

Fehlende oder fehlerhafte Rechnungsangaben können berichtigt werden. Es war lange strittig, ob eine 
Rechnungsberichtigung mit Wirkung für die Vergangenheit erfolgen darf. Der EuGH hat mit seinem 
Urteil vom 15.09.2016 eine Rechnungsberichtigung mit Wirkung für die Vergangenheit zugelassen.  

Das bedeutet: 

Eine Ergänzung oder Berichtigung einer fehlerhaften Rechnung sollte nicht durch die in der Praxis 
beliebten „Stornorechnungen“ und eine Neuausstellung der Rechnung vorgenommen werden. 
Vielmehr sollte dies immer durch die Ergänzung der ursprünglichen Rechnung erfolgen. Die 
„Stornorechnung“ hebt zwar die ursprüngliche Rechnung auf und es wird an deren Stelle eine neue 
Rechnung ausgestellt. Bei einer neu erstellten Rechnung kann jedoch die Wirkung für die 
Vergangenheit angezweifelt werden. 

 

Kassenführung und kein Ende in Sicht 
 

Die Kasseneinnahmen und -ausgaben sollen täglich aufgezeichnet werden. Es ist nicht 
ordnungsgemäß, wenn eine nachträgliche Erfassung für einen längeren Zeitraum (z. B. eine Woche 
oder ein Monat) erfolgt. Für jeden Eintrag im Kassenbuch ist ein Beleg erforderlich. Die Belege sind zu 
nummerieren und diese Nummer muss beim Eintrag im Kassenbuch enthalten sein. 

Auch Privateinlagen und -entnahmen sowie Aus- und Einzahlungen von betrieblichen Bankkonten 
(sog. Geldtransit) sind täglich aufzuzeichnen. Gleiches gilt für EC-Zahlungen.  

Grundsätzlich sind alle Bareinnahmen einzeln aufzuzeichnen. Für die Ordnungsmäßigkeit reicht es 
jedoch aus, wenn die Summe der Tageseinnahmen aufgezeichnet wird. Diese muss allerdings durch 
den Registrierkassenstreifen, Tagesendsummenbon oder Kassenzettel nachgewiesen werden. 

Alle Aufzeichnungen haben centgenau zu erfolgen. Eine Rundung ist unzulässig. 

Der im Kassenbuch ausgewiesene Sollbestand muss mit dem Istbestand in der Kasse 
übereinstimmen (sog. Kassensturzfähigkeit). Die Kassensturzfähigkeit muss fortlaufend 
gewährleistet sein. Dazu ist es erforderlich, dass in regelmäßigen Zeitabständen der Kassenbestand 



 

gezählt und aufgezeichnet wird (Zählprotokoll). Sollten dabei Kassendifferenzen festgestellt werden, 
müssen diese gesondert ausgewiesen und verbucht werden. 

Im Kassenbuch dürfen auf keinen Fall Überschreibungen, Radierungen, Zwischenräume oder 
nachträgliche Änderungen vorkommen. Diese führen regelmäßig zur Verwerfung der Kassenführung.  

Eine elektronische Registrier- oder PC-Kasse ist nur dann ordnungsgemäß, wenn das System alle 
einzelnen Geschäftsvorfälle, einschließlich evtl. vorgenommener Stornierungen, dokumentiert (FG 
Niedersachsen, 2.9.2004 – 10 V 52/04). Die Registrierkasse und die dazugehörigen Auswertungen 
sind Teil der Buchhaltungsunterlagen. Die Unternehmer haben sicherzustellen, dass der Außenprüfer 
im Rahmen seiner Prüfungstätigkeit darauf zurückgreifen kann. Der Kassenspeicher wird mit dem 
Ausdruck des Tagesendsummenbons (sog. Z-Bon) auf 0 zurückgesetzt. Es ist zum Nachweis der 
Vollständigkeit sicherzustellen, dass alle Z-Bon-Ausdrucke lückenlos für alle Geschäftstage archiviert 
werden. 

Das Finanzamt hat ab dem 01.01.2018 die Möglichkeit, während der üblichen Geschäftszeiten eine 
sogenannte Kassennachschau durchzuführen, § 146b Abs. 1 AO. Diese erfolgt ohne vorherige 
Ankündigung, anders als bei einer Betriebsprüfung. Die Kassennachschau dient zur zeitnahen 
Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Kassenaufzeichnungen. Sie ist auch bei einer offenen 
Ladenkasse zulässig. Die mit der Prüfung betrauten Finanzbeamten können auch anonyme 
Beobachtungen der Kassen und ihrer Handhabung in öffentlich zugänglichen Geschäftsräumen 
vornehmen. Auch Testkäufe sind zulässig. 

Der Unternehmer hat besondere Auskunfts- und Vorlagepflichten bei der Kassennachschau zu 
erfüllen, § 146a Abs. 2 AO. Dem Prüfer ist Einsicht in die Kassenaufzeichnungen und Bücher sowie in 
die für die Kassenführung notwendigen Organisationsunterlagen (u. a. Bedienungs- und 
Programmieranleitung der Kasse, Protokolle über Einsatzzeitraum und -ort der Kasse) zu gewähren. 

Wenn das Finanzamt bei der Kassennachschau Unregelmäßigkeiten feststellt, kann ohne vorherige 
Prüfungsanordnung eine Betriebsprüfung erfolgen, § 146a Abs. 3 AO. 

Ab dem Jahr 2020 dürfen auch die elektronischen Aufzeichnungssysteme Bestandteil der Kassen-
Nachschau sein. 

 

Grundstücksvermietung und Umsatzsteuer 
 

Die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken ist grundsätzlich gemäß § 4 Nr. 12 UStG von der 
Umsatzsteuer befreit.  

Unternehmer, welche ein Grundstück an andere Unternehmer vermieten, können auf die oben 
genannte Steuerbefreiung verzichten. Voraussetzung dafür ist, dass der Mieter: 

 das Grundstück für sein Unternehmen mietet und 
 der Unternehmer Umsätze ausführt, die zum Vorsteuerabzug berechtigen (Bagatellgrenze: 5 

% der gesamten Umsätze dürfen max. einen Vorsteuerausschluss zur Folge haben) 
 

Der Verzicht auf die Steuerbefreiung ist nicht an eine bestimmte Form oder Frist gebunden. Es ist 
lediglich erforderlich, dass der Vermieter eindeutig zum Ausdruck bringt, dass er den Umsatz 
tatsächlich als umsatzsteuerpflichtig behandeln möchte. Regelmäßig geschieht dies durch 
gesonderten Ausweis der Umsatzsteuer in der Rechnung (Mietvertrag oder eine Anlage zum 
Mietvertrag) und der Anmeldung beim Finanzamt im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung.  



 

Auf die Steuerfreiheit kann der Vermieter also verzichten, bis die Festsetzungsfrist für die 
entsprechende Umsatzsteuerjahreserklärung abgelaufen ist – also auch rückwirkend. Ebenso kann er 
innerhalb dieser Frist den Widerruf dieser Verzichtserklärung abgeben. 

 

Anzahlung und Vorsteuerabzug 
 

Bei der Regelbesteuerung, also der Besteuerung nach vereinbarten Entgelten, entsteht die 
Umsatzsteuer für eine erbrachte Lieferung oder sonstige Leistung grundsätzlich erst dann, wenn die 
Leistung (oder eine Teilleistung) ausgeführt worden ist. 

Sobald der leistende Unternehmer allerdings eine Anzahlung oder Vorauszahlung erhält, muss er die 
in der Anzahlung enthaltene Umsatzsteuer mit der Umsatzsteuervoranmeldung des Zahlungsmonats 
anmelden und an das Finanzamt abführen (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 4 UStG). Der leistende 
Unternehmer ist dazu verpflichtet, über die Anzahlung eine Rechnung auszustellen, § 14 Abs. 2 UStG. 
Diese ordnungsgemäße Rechnung ist wiederum Voraussetzung für den Vorsteuerabzug beim 
Leistungsempfänger gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 UStG. 

Hinweis: 

Die Umsatzsteuer für eine Anzahlung entsteht erst dann, wenn die Anzahlung tatsächlich geleistet 
worden ist. Wenn der Leistungsempfänger einen geringeren Betrag als in der Anzahlungsrechnung 
abgerechnet wurde, zahlt, entsteht die Umsatzsteuer aus dem Zahlbetrag. Eine Berichtigung der 
Anzahlungsrechnung ist nicht erforderlich. 

 

Geplante Änderungen bei der Umsatzsteuer 
 

Folgende Änderungen sind für das Jahr 2018 geplant, allerdings noch nicht verabschiedet: 

 Einführung des ermäßigten Steuersatzes für elektronische Veröffentlichungen wie E-Books 
und Online-Zeitungen 

 Einführung eines Schwellenwerts von EUR 10.000,00 („maßgeblicher Auslandsumsatz“, bis 
zu welchem Umsätze aus Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen, 
Telekommunikationsdienstleistungen und auf dem elektronischen Weg ausgeführte 
Dienstleistungen (sog. RTFE-Leistungen) im Ursprungsland besteuert werden (können)) 

 Nachweis der Herkunft des Leistungsempfängers bei RFTE-Leistungen nur anhand einer 
(nachrangigen) Vermutungsregelung bei einem „maßgeblichen Auslandsumsatz“ bis EUR 
100.000,00 

 

Es bleibt abzuwarten, in wieweit diese Änderungen gesetzlich umgesetzt werden. 

 

Offene Fragen? Wir helfen gern:  
 
Steuer- und Wirtschaftsberatung Ines Scholz 
Tel. 0375 27063-0 
info@ines-scholz.de 


